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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europaiscl-ie Patentanmeldung Nr. 81 110 769.7 

ist das europaische Patent Nr. 0 055 849 mit fCinf 

AnsprUchen erteilt worden. 

Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt: 

"1. Verfahren zum Aufspulen von kontinuierlich mit 

konstanter Geschwindigkeit einer Spuleinrichtung 

zugefUhrten Garnen oder Bndchen in stufenweiser 

Prãzisionswicklung, bei der die Spulenurnfangs- 

geschwindigkeit whrend der gesamten Spulenreise 

konstant ist, dadurch gekennzeichnet, dag die Anderung 

des Spulverh&ltnisses von einer Stufe der Przisions-

wicklung zur nchsten so gering ist, daE die dadurch 

bedingte Anderung der Aufwindegeschwindigkeit des 

Games oder Bàndchens 3 %, vorzugsweise 0.3 % der 

rnittleren Aufwindegeschwindigkeit nicht uberschreitet." 

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) haben gegen 

das erteilte Patent Einspruch eingelegt und beantragt, 

das Patent zu widerruf en. 

Die Einspruchsabteilung hat das Patent widerrufen mit 

der Begründung, daIs sein Gegenstand im Hinblick auf die 

Druckschri ften 

JP-A-50-65628 und deren deutsche Ubersetzung, 

eingereicht am 2. April 1987 von der 

Einsprechenden 02, und 

Ludewig NPolyesterfasernu  Akademie-verlag Berlin, 

1965, Seiten 319 und 320 

auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhe. 
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Gegen these Entscheidung der Einspruchsabteilung hat 

der BeschwerdefQhrer (Patentinhaber) Beschwerde 

erhoben. 

In einem Bescheid gernf? Artikel 110 (2) EPU hat die 

Beschwerdekarnmer als ihre vorlaufige Meinung 

mitgeteilt, dag das Verfahren gem&S Anspruch 1 des 

erteilten Patents irn Hinbljck auf die Lehre der 

Druckschrjft D2, insbesondere Beispiel gem&S Figur 2 

und das aligemeine Fachwissen des Fachrnannes auf keiner 

erfinderischen Tatigkeit beruhe. 

Mit der Eingabe vom 20. November 1992, eingegangen am 

23. November 1992 hat der Patentinhaber beantragt, das 

Patent hilfsweise auf der Basis eines neu eingereichten 

Anspruchs 1 aufrechtzuerhalten, der sich vom Anspruch 1 

des Patents dadurch unterscheidet, daff in der 

vorletzten Zeile der Ausdruck 11 3 %, vorzugsweise" 

gestrichen ist. 

Am 2. August 1993 hat eine mQndliche Verhandlung 

stat tgefunden. 

(1) 	Der BeschwerdefUhrer beantragte die Authebung 

der angefochtenen Entscheidung und die Aufrecht-

erhaltung des Patents, wie erteilt, unter 

Streichung der Ansprüche 4 und 5 (}iauptantrag) 

bzw. auf der Grundlage des mit Schriftsatz vom 

20. November 1992, eingegangen am 

23. November 1992, eingereichten Anspruchs 1 

sowie der Ansprüche 2 und 3 der Beschreibung und 

der Figuren des Patents, wie erteilt (Hilf s-

antrag). 

(ii) 	Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die 

Zuruckweisung der Beschwerde. 
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Der BeschwerdefUhrer hat irn wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Dem erfindungsgemaen Verfahren lage die 

Konzeption zugrunde, bei einer stufenweisen 

Przisionswick1ung die Anderung des 

Spu1verh1tnisses von einer Stufe zur nàchsten 

nur von Spulparametern abhángig zu machen, die 

die Geornetrie des Spulenaufbaus bestimrnen. Eine 

Erfassung von Materialeigenschaften des jeweils 

aufzuspulenden Games sei nicht erforderlich. Es 

sei gemag der Erfindung lediglich notwendig, 

einen bestinunten Bereich für die Anderung der 

Aufwickelgeschwindigkeit des Games vorzugeben, 

der allein aus den Spulparametern abgeleitet 

werden kOnne. 

Diese erfindungsgeme Lehre sei neu und werde 

durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. 

Insbesondere kOnne die Druckschrift D2 die 

Erfindung nicht nahelegen, weil bei dern darin 

beschriebenen Verfahren die Anderung des 

Spulverhaitnisses aufgrund einer laufenden 

Messung der Fadenzugkraft, also auf der Basis 

eines rnaterialabhangigen Parameters, eingestellt 

werde. 

Die Beschwerdegegnerinnen haben im wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Das gemAg dem angefochtenen Patent beanspruchte 

Verfahren kOnne der Facbrnann der Druckschrift D2 

entnehinen. 

Es sei nicht zutref fend, daE. beirn Verfahren 

gemag dern angefochtenen Patent die Material-

eigenschaften keine Rolle spielten. Die Anderung 
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der Aufwindegeschwindigkeit sei gleichbedeutend 

mit einer Anderung der Fadenspannung und auch 

beim Verfahren gem&S dern angefochtenen Patent 

wurden die Grenzwerte für die zulassige Anderung 

der Aufwindegeschwindigkejt aufgrund von 

Materialeigenschaften des aufzugspulenden Games 

festgelegt und mUf,ten un voraus experimentell 

ermittelt werden, wie insbesondere auch aus dem 

angefochtenen Patent, Spalte 6, Zeilen 22 - 46, 

hervorgehe. 

Ent scheidungsgründe 

	

1. 	Hauptantrag 

	

1.1 	Neuheit 

Die Druckschrift D2 offenbart ein Verfahren zurn 

Aufspulen von einer Spuleinrichtung zugefuhrten Garnen 

in stufenweiser Prázisionswicklung, wobei die 

Spulenurnfangsgeschwindigkeit während der gesamten 

Spulenreise konstant ist (vgl. den Patentanspruch und 

die Figuren 1 - 4). 

Die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents angesprochene Aufwinde-

geschwindigkeit" ist in der Druckschrift D2 nicht 

erwhnt, sie ist jedoch implizit in dem zah1enmafigen 

Ausführungsbeispiel gemag Figur 2 enthalten. Denn aus 

den in diesem Beispiel angegebenen Parametern "Aufspul-

geschwindigkeit" (= Spulen-Urnfangsgeschwindigkejt) und 

"Changierháufigkeit" (= Anzahl der DoppelhUbe pro 

Minute) laSt sich aufgrund der in der Figur 3 des 

angefochtenen Patents angegebenen aligemeingultigen 

Beziehung zwischen Spulen-Umfangsgeschwjndjgkejt (V a ) 

und Changiergeschwindigkeit (Va ) in Abhangigkeit von 
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der jeweiligen changjer-Hublànge für jede Anderung des 

Spu].verháltnisses eine obere und untere Grenze für die 

Aufwindegeschwindigkeit des aufzuspulenden Garns 

errechnen. 

Deshaib ergibt sich aus den in Figur 2 der Druckschrift 

D2 angegebenen Zahien, dag die Anderung des Spul-

verh8ltnisses von einer Stufe der Prazisionswicklung 

zur náchsten so zu wäh].en ist, daf, die dadurch bedingte 

Anderung der Aufwindegeschwindigkeit des Games eine 

bestimrnte obere Grenze nicht uberschreitet. 

Das Verfahren gemAS Anspruch 1 des angefochtenen 

Patents unterscheidet sich von dem Verfahren gemag dem 

in Figur 2 der Druckschrift D2 angefuhrten Ausfuhrungs-

beispiel dadurch, dag das Garn der Spuleinrichtung mit 

konstanter Geschwindkeit zugefUhrt wird und die obere 

Grenze für die Anderung dr Aufwindegeschwindigkeit des 

Games bei 3 %, vorzugsweise 0,3 % liegt. 

un Hinblick auf den Irihalt der übrigen irn Verfahren 

befindlichen Druckschriften ist die Neuheit des 

Gegenstands des Arispruchs 1 von den Beschwerde-

gegnerinnen nicht bestritten worden. 

Daher ist das Verfahren gemag Anspruch 1 des Haupt-

antrages neu. 

1.2 	Erfinderische Ttigkeit 

1.2.1 	Der Erfiridung gemAS dem angefochtenen Patent liegt die 

Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zuln Aufspulen von 

Garnen oder Bndchen in stufenweiser Przisionswick1ung 

anzugeben, bei weichem die Abstufung der Sprünge der 

Spulverháltnisse so gewàhlt ist, dag die Anderung der 

Aufwindegeschwindigkeit so gering gehalten wird, daf 

sie sich weder auf die Garneigenschaften noch auf den 
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Spulenaufbau nachteilig auswirkt (vgl. EP-B-0 055 849, 

Spaite 4, Zeile 57 - Spalte 5, Zeile 1 und Spalte 6, 

Zeiien 14 - 19) 

	

1.2.2 	Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren gemái. dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch gelOst, dag die 

Anderung des Spulverhãltnisses von einer Stufe der 

Prázisionswicklung zur nchsten so gering ist, dais die 

dadurch bedingte Anderung der Aufwindegeschwindigkeit 

des Games oder Bndchens 3 %, vorzugsweise 0,3 % der 

rnittleren Aufwindegeschwindigkeit nicht Uberschreitet. 

	

1.2.3 	Diese LOsung wird durch die Lehre der Druckschrift D2 

aus folgenden GrUnden nahegelegt: 

1.2.3.1 Die Figuren 1 und 2 der Druckschrift D2 zeigen das 

Prinzip und ein AusfUhrungsbeispiel des im Patent-

anspruch der Druckschrift D2 definierten Verfahrens zurn 

Aufspulen von einer Spuleinrichtung zugefuhren Gamnen 

in stufenweiser Präzisionswicklung mit wáhrend der 

gesamten Spulenreise konstanter Spulenumfangs-

geschwindigkeit. Es wird gezeigt, dag wáhrend einer 

Spulenreise das Spuiverh1tnis mehrmals auf einen 

kleineren Wert urngeschaltet wird, wobei beirn jeweiligen 

Umschalten die Changier-Hubzahl sprunghaft erhôht wird. 

Auf Seite 10, Zeilen 15 - 19, der deutschen Ubersetzung 

der Druckschrift D2 ist angegeben, dag bei Treibwalzen-

antrieb, also bei konstanter Spulenurnfangsgeschwindig-

keit, der Umschaltzeitpunkt so festgesetzt werden soil, 

da:S die Fadenspannung Qber einen bestirnrnten Bereich 

nicht hinausgeht. 

Da die Anderung der Fadenspannung direkt von der 

Anderung der Aufwindegeschwindigkeit abhngt, lehrt 

somit die Druckschrift D2 also bemeits implizit, daf 

die Anderung des Spulverhltnisses von einer Stufe der 

Prãzisionswicklung zur nãchsten so gering sein muI, da 
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die durch diese Anderung des Spulverhàltnisses bedingte 

Anderung der Aufwindegeschwindigkeit des Games eine 

bestimrnte obere Grenze nicht Uberschreitet. 

Mit dern Verfahren gemaZ der Druckschrift D2 wird sornit 

eine Uberrna1ige Garndehnung beirn Umschalten des 

Spulverháltnisses verhindert, wodurch - wie 

beispielsweise der Textstelle auf Seite 6, Zeilen 17 - 

24, der deutschen Ubersetzung entnebmbar ist - ein von 

Bandwicklungen freier Spulenaufbau erzielt wird. 

Das Verfahren gem&S der Druckschrift D2 ist daher 

grundstz1ich geeignet, die der Erfindung gem&Z dern 

angefochterien Patent zugrundeliegende Aufgabe zu lOsen. 

1.2.3.2 Das Verfahren gemag der Druckschrift D2 lost die der 

Erfindung gemag dem angefochtenen Patent zugrunde-

liegende Aufgabe aber auch mit den Merkinalen gemag derrt 

kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des angefochtenen 

Patents: 

Aus den Zahien des Ausfuhrungsbeispiels nach der 

Figur 2 der Druckschrift D2 errnittelt der Fachinann in 

Abhangigkeit von verschiedenen Charxgier-Hubl&ngen 

verschiedene Werte für die relative Anderung der 

Aufwindegeschwindigkeit des Games bei einer Anderung 

des Spulverhàltnisses. 

In der Figur 2 sind folgende Werte angegeben: 

Anfangsdurcbmesser der Spule: 63 nun 

Enddurcbinesser der Spule: 200 nun 

Umfangsgeschwindigkeit der Spule: 3.000 rn/mm 

Obere Grenze für die Anzahl der DoppelhQbe: 900/mm 
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Untere Grenze für die Anzahl der DoppeihObe: 600/mm 

Die Druckschrift. D2 enthàlt zwar keine Angaben Uber die 

in dem Ausfuhrungsbeispiel gemag Figur 2 verwendeten 

Changier-Hub1ngen. Jedoch kann für das Aufspulen von 

Chemiefasern mit hoher Spulgeschwindigkeit in dern 

Bereich, wie er in der Figur 2 der Druckschrift D2 

angegeben ist, davon ausgegangen werden, dag übliche 

Hublàngen von 250 mm oder 150 mm verwendet werden, wie 

sie beispielsweise in dern Barrnag-Prospekt SW4S, 

eingereicht von der Einsprechenden Barrnag am 

29. Juni 1989, empfohlen werden. Dieser Sachverhalt ist 

auch vorn Beschwerdeführer nicht bestritten worden. 

Damit ergibt sich für die Changiergeschwindigkeit 

folgendes: 

Für den Fall einer Hublange von 250 mm eine 

obere Grenze von 900 x 2 x 0,25 = 450 m/min 

urid eine 

untere Grenze von 600 x 2 x 0,25 = 300 rn/mm 

und für den Fall einer Hub1nge von 150 mm eine 

obere Grenze von 900 x 2 x 0,15 = 270 m/rnin 

und eine 

untere Grenze von 600 x 2 x 0,15 = 180 rn/mm. 

Aus den genannten Werten für die obere Grenze der 

Changiergeschwindigkeit, untere Grenze der Changier-

geschwindkeit und Umfangsgeschwindigkeit der Spule 

errechnet sich nach der allgemeingUltigen Beziehung 

gemaZ Figur 3 des angefochtenen Patents ein oberer, 
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unterer und rnittlerer Wert der Aufwindegeschwindkeit 

und hieraus eine relative Anderung der Aufwinde-

geschwindkeit, bezogen auf die inittlere Aufwinde-

geschwindigkeit, welche für den Fall einer Hublnge von 

250 irgn bei 0,615 % und für den Fall einer Hublange von 

150 mm bei 0,22 % liegt. 

Aus den vorstehenden Betrachtungen ergibt sich, daZ bei 

Zugrundelegung von praxisUblichen Changier-Hublangen 

das in Figur 2 der Druckschrift D2 gezeigte 

Ausführungsbeispiel die un kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents angegebene 

Bedingung für die Anderung der Aufwindegeschwindigkeit 

bezüglich beider Grenzwerte erfüllt. 

Da für den Fachrnann die Uberlegungen gem&S Spalte 6, 

Zeilen 22 bis 46 des angefochtenen Patents, die zur 

Begründung für die im Anspruch 1 angegebenen Ober-

grenzen angefQhrt sind, auf der Hand liegen, legt er 

auch die Obergrenze für die zu1ssige Anderung der 

Aufwindegeschwindigkeit ohne des Aufwands einer 

erfinderischen Tatigkeit fest. Denn es ist selbst-

verstnd1ich, daft die zulàssige sprunghafte Anderung 

der Aufwindegeschwindigkeit und die dadurch bedingte 

sprunghafte Anderung der Fadenzugkraft von den 

Materialeigenschaften des aufzuspulenden Garns abhàngen 

und den Spulenaufbau beeinflussen. Diese Anderungeri 

dCirf en daher nur so hoch sein, dag weder die Eigen-

schaften des Garns noch der Spulenaufbau beeintràchtigt 

werden. In Ahngigkeit vomn jeweiligen Anwendungsfall 

errnittelt der Fachmnann die noch zulassigen Grenzwerte 

für die Anderung der Aufwindegeschwindigkeit durch 

einfache Rout ineversuche. 

1.2.3.3 Uber die Zuführgeschwindigkeit des Games, d. h. die 

Geschwindigkeit des Games vor der Klemnmstelle zwischen 

Treibwalze und Spule, ist in der Druckschrjft D2 nichts 

Li 
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ausgesagt. Für den Fachmann ist es jedoch aus folgenden 

GrQnden naheliegend, bei dern Verfahren gem&S der Druck-

schrift D2 das Garn der Spuleinrichtung mit konstanter 

Geschwindigkeit zuzuführen: 

Die in der Figur 2 der Druckschrift D2 angegebenen 

Aufspulgeschwjndjgkejten (= Spulenumfangsgeschwindig-

keiten) von 1500 - 3500 m/min lassen erkennen, daf 

frischgesponnene, endlose Filamnentgarne aufgewickelt 

werden. Dem hat der BeschwerdefUhrer nicht wider-

sprochen. AuZerdem gibt der BeschwerdefUhrer in seiner 

Patentschrift in Spalte 1, Zeilen 9 - 14, selbst an, 

dag die Herstellung von Filamentgarnen üblicherweise 

mit konstanter Abliefergeschwindigkeit (= Zuliefer- 

geschwindigkeit zu der Spuistelle) erfolge, was 

bedinge, daZ die Game auch mit konstanter Geschwindig-

keit aufgewunden werden mQssen. Daher liegt es für den 

Fachinann auf der Hand, daiS bei dem Verfahren gemãfS der 

Druckschrift D2, Figur 2, weiches mit konstanter 

Spulenumfangsgeschwindigkeit arbeitet, auch für die 

Zuführung des Games zur Spule eine entsprechend 

konstante Geschwindigkeit zu wh1en ist, damit em 

kontinuierlicher Lauf des Games gewáhrleistet ist. 

1.2.4 	Aus den vorstehend genannten Gründen ergibt sich, daiS 

das Verfahren gemlS Anspruch 1 des angefochtenen 

Patents un Hinblick auf die Lehre der Druckschrift D2 

und das aligemneine Fachwissen des Fachmannes auf keiner 

erfinderischen Tatigkeit irn Sinne des Artikels 56 EPU 

beruht. 

Nach Fortfall des Anspruchs 1 kOnnen auch die 

abhngigen Ansprüche 2 und 3 keinen Bestand haben. 

Daher kann dem Hauptantrag des Beschwerdeführers nicht 

entsprochen werden. 

19 
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2. 	Hilfsantrag 

Der Anspruch 1 gemag dern Hilfsantrag unterscheidet sich 

vom Anspruch 1 gemaig dern Hauptantrag dadurch, dag der 

Ausdruck "3 %, vorzugsweise" in der vorletzten Zeile 

gestrichen ist. Mit anderen Worten, das Verfahren gem 

Anspruch 1 gemaf, dem Hilfsantrag begrenzt die Anderung 

der Aufwindegeschwindigkeit auf den Hochstwert von 

0,3 % der rnittleren Aufwirxdegeschwindigkeit, weicher 

HOchstwert un Anspruch 1 geinaZ dem Hauptantrag nur 

"vorzugsweise" beansprucht ist. 

Da die AusfQhrungen zur erfinderischen Ttigkeit unter 

Punkt 1.2 dieser Entscheidung bereits den "vorzugs-. 

weisen" Grenzwert von 0,3 % uinfassen, beruht auch das 

Verfahren gemag Anspruch 1 gernaf? dein Hilfsantrag aus 

den gleichen Gründen wie das Verfahren nach Anspruch 1 

gemAS dein Hauptantrag auf keiner erfinderischen 

Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 

Daher kann auch dern Hilfsantrag des BeschwerdefQhrers 

nicht entsprochen werden. 

Entscheidungsformel. 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Gescháftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

L 
A. Townend 
	

C. Payraudeau 
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